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 6 

 7 

Adressat: Schleswig-Holsteinischer Landtag, Ministerium für Soziales, Gesundheit, 8 

Jugend, Familie und Senioren 9 

 10 

 11 

Antrag:  12 

„Jugend im Landtag“ möge beschließen:  13 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Landesregierung werden aufgefordert, 14 

sich für die Einführung der Opt-Out bzw. Widerspruchslösung bei Organspenden ein-15 

zusetzen. Das bedeutet, dass jede Person mit Volljährigkeit automatisch Organspen-16 

der*in wird, es sei denn sie widerspricht explizit. Alle Personen, die das 18. Lebens-17 

jahr vollendet haben, sollen über die Organspende informiert werden und dabei ei-18 

nen Widerspruchsantrag erhalten. Widerspruchsanträge müssen kostenlos zur Ver-19 

fügung gestellt und das Verfahren transparent gemacht werden. Eine getroffene Ent-20 

scheidung kann zu jeder Zeit widerrufen oder verändert werden. 21 

 22 

Begründung: 23 

Erfolgt mündlich. 24 


